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Anlage 1 
(zu § 5a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1)

Notbetreuung, wenn beide Personensorgeberechtigten oder der alleinige Personensorgeberechtigte beziehungsweise 
in Fällen der Umgangsregelung der zur Antragstellung aktuell Personensorgeberechtigte wie folgt beruflich tätig und 
aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert sind

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

§ 1896 BGB zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren Terminen

Bundes, der Bundeswehr, der sächsischen Kommunen und ihrer Verbände sowie der Bundesagentur für Arbeit

Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Versorgungssicherheit 
(nur zwingend für den Betrieb benötigtes Personal)

-
lich zugehöriger Infrastrukturunternehmen

Corona-Pandemie erforderlich sind
-

erbringer im Gesundheitswesen, sofern sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erforderlich sind

Ernährung und Waren des täglichen Bedarfs

Gesundheitsversorgung und Pflege

Bildung und Erziehung (nur zwingend benötigtes Personal)
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Anlage 2 
(zu § 5a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2)

Notbetreuung, wenn nur einer der Personensorgeberechtigten wie folgt beruflich tätig und aufgrund dienstlicher oder 
betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert ist sowie eine Betreuung durch den anderen Personensor-
geberechtigten nicht abgesichert werden kann

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

der sächsischen Kommunen und ihrer Verbände sowie der Bundesagentur für Arbeit sofern ein Personensorgeberech -
tigter mit Aufgaben der Bekämpfung der Corona-Pandemie betraut ist

der Bewältigung der Corona-Pandemie befasst ist

-
demie

Gesundheitsversorgung und Pflege

Einrichtungen für Pflege, medizinische Rehabilitation, Eingliederungshilfe

Bildung und Erziehung (nur zwingend benötigtes Personal)


